
 
 
 
  

   
 
 
  

   

 
 

 
 

 
 
Gemeinsame Pressemitteilung der Krankenkassen/-verbände in Nordrhein-Westfalen 
 
Krankenkassen begrüßen Beschlüsse zum Krankenhausgestaltungsgesetz:  

„Kehrtwende bei der NRW-Krankenhausplanung eingeleitet“ 
 
Düsseldorf/Dortmund (03.03.2020). Die gesetzlichen Krankenkassen und deren Verbände 

begrüßen das heute vom Landtag verabschiedete Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG 

NRW) ausdrücklich. „Damit wurden die dringend erforderliche Kehrtwende bei der Klinik-

planung eingeleitet und gute Voraussetzungen für eine zukunftsfähige, qualitäts- und pati-

entenorientierte Krankenhausstruktur geschaffen, die Digitalisierungschancen berück-

sichtigt und den Ressourceneinsatz optimiert“, erklärt Tom Ackermann, Vorstandsvorsit-

zender der AOK NORDWEST, für die gesetzlichen Krankenkassen.  

 

Die durch das KHGG vorgesehenen neuen Gestaltungsmöglichkeiten müssen nach Auffassung 

der gesetzlichen Krankenkassen vom Land jetzt konsequent genutzt und zeitnah umgesetzt wer-

den. Die vorgeschlagenen Spezialisierungs- und Konzentrationsprozesse sowie Mindestfallzah-

len müssen im Ergebnis dazu führen, dass bestimmte hochspezialisierte Leistungen künftig auch 

nur noch von klar definierten Kliniken im Land erbracht werden dürfen. „Bislang ist es leider so, 

dass auch von Krankenhäusern der Grundversorgung viel zu oft komplexe Eingriffe vorgenom-

men werden, die unter Qualitätsaspekten besser in spezialisierten Einrichtungen erbracht werden 

sollten“, so Ackermann. 

 

Außerdem ermöglicht die Konzentration von Krankenhausstandorten einen zielgerichteten ärztli-

chen und pflegerischen Personaleinsatz, höhere Investitionsmittel pro Krankenhausstandort und 

höhere Qualitätsstandards. Für die gesetzlichen Krankenkassen ist dabei wichtig, dass auch bei 

der Bündelung der Leistungen eine flächendeckende Versorgung auch in ländlichen Regionen 

weiterhin sichergestellt ist. Die von der KGNW in diesem Zusammenhang heute geäußerten Be-

fürchtungen, dass die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung gefährdet sei, sehen die gesetz-

lichen Krankenkassen nicht.  

 

Federführend für diese Veröffentlichung: 

AOK NORDWEST  
Jens Kuschel 
Kopenhagener Str. 1, 44269 Dortmund 
Telefon: 0800 2655-505528 
Email: presse@nw.aok.de 
 
 
 
 
 

 

mailto:presse@nw.aok.de


 
 
 
Weitere Ansprechpartner/-innen 
AOK Rheinland/Hamburg 
Isabella Heller 
Telefon: 0211/8791-1038 
presse@rh.aok.de  
 
BKK Landesverband NORDWEST 
Karin Hendrysiak 
Tel.: 0201/179-1511 
karin.hendrysiak@bkk-nordwest.de  
 
IKK classic 
Michael Lobscheid 
Tel.: 0221 4891-212161 
Michael.lobscheid@ikk-classic.de  
 
und Stefanie Weier 
Telefon: 0521/9443-530016 
stefanie.weier@ikk-classic.de 
 
KNAPPSCHAFT 
Dr. Wolfgang Buschfort 
Telefon: 0234/304-82050 
presse@kbs.de 
 
SVLFG 
Martina Opfermann-Kersten 
Telefon: 0561/785-16183 
kommunikation@svlfg.de   
 
vdek NRW 
Sigrid Averesch-Tietz 
Telefon: 0211 38410-15 
Sigrid.averesch-tietze@vdek.com  
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